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Seligenstadt, den 5. August 2024 

 

 

Antrag des Magistrats  

Drucksachen Nr. 17-347/I/1163  21-26 
 

 

 

Gremium Sitzungsdatum TOP Beschluss 

Magistrat 

 

29.07.2024   

Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-

förderungsausschuss 

 

23.09.2024   

Stadtverordnetenversammlung 

 

30.09.2024   

 

 

 

Betreff: Wahl eines neuen Stellvertreters für die Verbandsversammlung der 

Ekom21 - KGRZ Hessen 

- Antrag des Magistrats vom 29.07.2024 - 

Drucks. 17-347/I/1163  21-26 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt in die Verbandsversammlung der ekom21/KGRZ 

Hessen als Stellvertreter Herrn Daniel Simoes (Hauptamtsleiter). 
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Begründung: 

 

Nach § 6 Abs. 2 der Satzung der Körperschaft des öffentlichen Rechts ekom21 entsenden die 

Mitglieder je eine/n Vertreter/in und eine/n Stellvertreter/in in die Verbandsversammlung der 

ekom21-KGRZ Hessen.  

 

In der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 26.04.2021 wurde 

Herr Marius Müller als Vertreter und Herr Shiv Ghandi als Stellvertreter für die Verbands-

versammlung der ekom21-KGRZ Hessen gewählt. 

 

Durch das Ausscheiden des IT Leiters Shiv Gandi, wird der neue Hauptamtsleiter Herr Da-

niel Simoes als Nachfolger vorgeschlagen. Die Wahl erfolgt getrennt als Mehrheitswahl (§ 

55 Abs. 3 und 5 HGO). Sofern niemand widerspricht, kann offen durch Handaufhaben abge-

stimmt werden. 

 

Die ekom21 – KGRZ Hessen, kurz: ekom21, ist das größte kommunale IT-

Dienstleistungsunternehmen in Hessen und zählt zu den drei größten BSI-zertifizierten 

kommunalen IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Sitz der ekom21 ist Gießen, 

weitere Geschäftsstellen befinden sich in Darmstadt und Kassel. Rund 733 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter werden an diesen Standorten beschäftigt. 

 

Die Verbandsversammlung ist das oberste Organ der Körperschaft ekom21 – KGRZ Hessen. 

Sie besteht aus den Vertretern der Mitglieder. Mitglieder der Körperschaft ekom21 – KGRZ 

Hessen sind die Gebietskörperschaften und juristischen Personen gemäß Mitgliederverzeich-

nis. 

 

Die Verbandsversammlung entscheidet über die ihr kraft Gesetzes und Satzung zugewiese-

nen Aufgaben sowie alle wichtigen Angelegenheiten der Körperschaft ekom21 – KGRZ 

Hessen. Sie wählt die Mitglieder des Verbandsvorstandes und der Ausschüsse und findet in 

der Regel zweimal jährlich in teils wechselnden hessischen Kommunen statt. 

 

 

 

 


